
Betreibungsauskunft 

Unsere Betreibungsregisterauszüge werden immer über den Zeitraum von 5 Jahren und detailliert erstellt.  

Betreibungsregisterauszug über Sie persönlich 

Falls Sie einen Betreibungsregisterauszug über sich selbst benötigen, können Sie diesen ohne Voranmeldung, während 

unseren Öffnungszeiten und mit einem gültigen Ausweises persönlich bei uns am Schalter abholen (CHF 17.00 pro Person). 

Im Weiteren haben Sie die Möglichkeit, den Betreibungsregisterauszug per E-Mail (betreibungsamt@ruemlang.ch) und 

gegen einen Kostenvorschuss von CHF 18.00 (IBAN CH67 0900 0000 6076 9268 8) zu bestellen; Ihrem E-Mail ist zwingend 

einer der folgenden gültigen Ausweise (im Fotoformat) anzufügen: Schweizer Identitätskarte, Ausländerausweis oder Pass. 

Den Auszug erhalten Sie innerhalb von 1-2 Tagen nach Erhalt des Kostenvorschusses. Es werden keine 

Betreibungsregisterauszüge per E-Mail verschickt. 

 

Betreibungsregisterauszug über eine Drittperson 

Falls Sie einen Betreibungsauszug über eine Drittperson benötigen, ist uns das Auskunftsbegehren versehen mit der 

Originalunterschrift und einem gültigen Interessensnachweis (siehe Voraussetzungen) per Post oder gemäss den 

Vorschriften nach Art. 33a SchKG elektronisch einzureichen.  

Die schriftliche Anfrage muss enthalten: 

 Name, Vorname, Adresse der Auskunft stellenden sowie der angefragten Person 

 Glaubhafter und aktueller Interessennachweis über die angefragte Person  

 

Voraussetzung (Interessennachweis) zur Einsicht in das Betreibungsregister nach Artikel 8a SchKG: 

Glaubhaft im Sinne von Artikel 8a SchKG ist, wenn Sie Ihr gegenwärtiges, besonderes, nicht nur allgemeines Interesse 

gestützt auf Urkunden genügend nachweisen. Der beigelegte Interessennachweis muss aktuell sein. 

Das Interesse kann mittels schriftlichen, von den Vertragsparteien unterschriebene Unterlagen (Kreditgesuch, Vertrag, 

Lieferschein,  usw.), an Sie gerichtete Schreiben der Gegenseite oder sonstige aktuelle Belege, woraus ersichtlich ist, dass 

Geschäftsbeziehungen und ein Rechtsverhältnis bestehen. Eine einseitige Parteibehauptung, Anfragen auf Grund eines 

Telefongesprächs, Ausdrucke von Bildschirmen oder elektronischen Nachrichten, alte Interessennachweise reichen nicht. 

Bevollmächtigte und beauftragte Auskunftssuchende haben die Vollmacht sowie den Auftrag der Anfrage sowie den 

Interessennachweis beizulegen. 

 

Kosten eines Auszugs aus dem Betreibungsregister 

 Gebühr für einen Auszug am Kundenschalter: CHF 17.00  

 Kosten für einen Auszug per Post: CHF 18.00 

 Zusätzliche Originale erhalten Sie für CHF 2.00 pro Stück. 

Bestellung eines Auszuges 

 Eidgenössisches Formular  

Internetlink: easygov 

 

https://www.easygov.swiss/easygov/#/de/betreibungen

